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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung be-
trifft eine Sicherheitsvorrichtung (1) zum Überwachen eines
zu überwachenden Objekts (9), umfassend eine Überwa-
chungseinheit (2) zum Überwachen einer Bewegung des
überwachten Objekts (9), sowie eine Alarmierungseinheit (4)
zum Auslösen eines Alarms, wenn eine nichtautorisierte Be-
wegung des überwachten Objekts (9) durch die Überwa-
chungseinheit (2) detektiert wird, wobei die Überwachungs-
einheit (2) eine optische Abstandsmesseinheit (3) zum Mes-
sen des Abstands (A) zwischen dem überwachten Objekt
(9) und einer Referenzposition (R) umfasst und die Überwa-
chungseinheit (2) dazu eingerichtet ist, eine nichtautorisierte
Bewegung aus einer Detektion einer Abstandsänderung zu
ermitteln.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicher-
heitsvorrichtung zum Überwachen eines zu überwa-
chenden Objekts mit einer Alarmierungseinheit zum
Ausgeben eines Alarms, wenn eine nichtautorisierte
Bewegung des überwachten Objekts erfolgt.

Stand der Technik

[0002] In der Transportindustrie kommt es vermehrt
vor, dass Ladeklappen beziehungsweise und/oder
Ladetüren eines LKW, also insbesondere auch die
Ladebordwand oder die Laderaumtüren eines das
Transportvolumen einschließenden Laderaums, Kof-
fers, Aufliegers, Planenaufbaus oder Containers des
LKW, eines Zuges oder eines Flugzeuges gegen
unbefugtes beziehungsweise unerwünschtes Öffnen
gesichert werden sollen. Die auf diese Weise erreich-
te Sicherung des Transportvolumens beziehungswei-
se des Laderaums kann gefordert sein, um das Ver-
lieren oder die Wegnahme der dort aufgenommenen
Gegenstände zu vermeiden, oder aber um zu ver-
hindern, dass Gegenstände oder auch Personen oh-
ne das Wissen des jeweiligen Frachtführers in den
Laderaum gelangen. Gerade im grenzüberschreiten-
den Verkehr kann das Eindringen von Personen oder
das Einbringen von Gegenständen ohne das Wis-
sen des Frachtführers einen erheblichen Kostenfak-
tor durch Ausfallzeiten, Strafverfolgung und Strafzah-
lungen darstellen.

[0003] Eine derartige Sicherung der Ladeklappen
und/oder Ladetüren soll einerseits während eines
Stillstands des jeweiligen Transportgefährts, ande-
rerseits auch während des eigentlichen Transports
möglich sein. Vielfach kann der Fahrer zumindest un-
ter der Fahrt entweder aus konstruktionstechnischen
Umständen oder wegen der Verkehrssicherheit kei-
ne visuelle Kontrolle der Ladeklappe beziehungswei-
se Ladetür durchführen. Während der Stillstandszei-
ten kann der Fahrer durch Abwesenheit vom Trans-
portfahrzeug oder ebenfalls aus konstruktionstechni-
schen Umständen eine visuelle Überwachung der La-
deklappen und/oder der Ladetüren ebenfalls häufig
nicht durchführen.

[0004] Ebenso existieren unterschiedliche Industrie-
und Wirtschaftsbereiche, in denen die Überwachung
beweglicher Gegenstände ein zentraler Bestandteil
ist. Beispiele hierfür sind Wertpapiertransport, Juwel-
entransport oder die direkte Überwachung von Ge-
mälden, Skulpturen und anderen Wertgegenständen.
In diesen Bereichen ist es üblich, dass die zu trans-
portierenden Waren in Transportkoffer oder Trans-
portcontainer eingelagert werden, um eine erhöhte
mechanische Robustheit und damit einen verbesser-
ten Diebstahlschutz zu erreichen. Diese Transport-

container werden beispielsweise mittels Lkw, Zug
oder Flugzeug befördert.

[0005] Der Stand der Technik beschreibt unter-
schiedliche Vorgehensweisen, um eine Ladetür oder
eine Ladeklappe zu überwachen. So beschreibt
US 2009/0015400 A1 einen Transportcontainer mit
mindestens einer Tür, einen Messsensor für den Sta-
tus der Tür („offen“, „geschlossen“), sowie ein Kom-
munikationsgerät, das auf dem Transportcontainer
befestigt ist zur drahtlosen Übertragung des Status
der Tür an ein weiteres Gerät.

[0006] Die US 2008/0252084 A1 beschreibt ein Ver-
siegelungsgerät für einen Transportcontainer. Das
Versiegelungsgerät besteht aus zwei Einheiten, wo-
bei die erste Einheit an den Transportcontainer an-
gebracht ist und ein Kontrollsystem beinhaltet. Die
zweite Einheit ist mit der Tür des Transportcontainers
verbunden und verbindet sich elektronisch mit einem
Kontrollsystem der ersten Einheit. Das Kontrollsys-
tem der ersten Einheit kann ein Unterbrechen der
elektrischen Verbindung zwischen der ersten Einheit
und der zweiten Einheit detektieren.

[0007] Die US 2004/119588 A1 beschreibt ein
Alarmsystem mit einer Sensor-/Kontrolleinheit und ei-
ner Antenneneinheit, die jeweils an einer Halterung
befestigt sind und an einer Ecke einer Tür eines Con-
tainers oder dergleichen angebracht ist. Die Anten-
neneinheit ist außerhalb der Tür angebracht, wäh-
rend die Sensor- beziehungsweise Kontrolleinheit in-
nerhalb der Tür angebracht ist.

[0008] Weiterhin sind zur Überwachung von Ladetü-
ren oder Ladeklappen elektrische Kontakte bekannt,
welche bei geschlossener Ladetür beziehungsweise
Ladeklappe einen Stromkreis schließen, der dann bei
geöffneter Ladetür beziehungsweise Ladeklappe un-
terbrochen ist. Der Widerstand des Stromkreises wird
zur Türüberwachung entsprechend beobachtet.

Darstellung der Erfindung

[0009] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine weiter verbesserte Sicherheitsvorrichtung
zum Überwachen eines zu überwachenden Objekts
bereit zu stellen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Sicherheits-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0011] Entsprechend wird eine Sicherheitsvorrich-
tung zum Überwachen eines zu überwachenden
Objekts vorgeschlagen, umfassend eine Überwa-
chungseinheit zum Überwachen einer Bewegung des
überwachten Objekts, sowie eine Alarmierungsein-
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heit zum Auslösen eines Alarms, wenn eine nichtau-
torisierte Bewegung des überwachten Objekts durch
die Überwachungseinheit detektiert wird. Erfindungs-
gemäß umfasst die Überwachungseinheit eine op-
tische Abstandsmesseinheit zum Messen des Ab-
stands zwischen dem überwachten Objekt und einer
Referenzposition und die Überwachungseinheit ist
dazu eingerichtet, eine nichtautorisierte Bewegung
aus einer Detektion einer Abstandsänderung zu er-
mitteln.

[0012] Dadurch ist es möglich, dass die Überwa-
chungseinheit eine nichtautorisierte Bewegung aus
einer Detektion einer Abstandsänderung ermittelt
und in Abhängigkeit von der optischen Abstandsmes-
seinheit der Alarmierungseinheit eine Abstandsände-
rung signalisiert wird, was auf eine nichtautorisierte
Bewegung des Objekts schließen lässt. Die Alarmie-
rungseinheit kann, in Antwort auf den Empfang eines
entsprechenden Signals von der Überwachungsein-
heit, einen Alarm auslösen, der die Aufmerksamkeit
auf die Sicherheitsvorrichtung lenkt.

[0013] Die Verwendung einer optischen Abstands-
messeinheit ermöglicht es, typische Abnutzungser-
scheinungen, wie sie bei aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Überwachungsvorrichtungen bekannt
sind, zu vermeiden und auf diese Weise die Be-
triebssicherheit verbessern. Weiterhin lässt sich auch
der Einbau beziehungsweise die Wartung der Sicher-
heitsvorrichtung vereinfachen.

[0014] Im Stand der Technik werden vielfach elek-
tronische Kontakte zur Überwachung beispielswei-
se von Türen verwendet. Diese Kontakte haben ei-
ne Korrosionsneigung und nutzen sich bei vielfachem
Gebrauch durch mechanischen Abrieb ab, so dass
sich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms erhöht.
Durch die Verwendung der optischen Abstandsmes-
seinheit kann dies vermieden werden, so dass die
Zuverlässigkeit erhöht wird, da es sich insbesondere
auch um eine berührungslose Abstandsmesseinheit
handelt.

[0015] Durch die Ausprägung als optische Ab-
standsmesseinheit kann weiterhin auf das Anbringen
aktiver Komponenten an dem zu überwachenden Ob-
jekt oder an der Referenzposition verzichtet werden.
Die optische Abstandsmesseinheit kann so installiert
werden, dass sie ausschließlich an der jeweils ande-
ren Position angeordnet ist. Beispielsweise kann die
Sicherheitsvorrichtung mit der optischen Abstands-
messeinheit im Dachbereich eines LKW Laderaums
angeordnet sein und den Abstand zur Ladetür mes-
sen, um dann die Öffnung der Ladetür zu überwa-
chen. An der Ladetür selbst sind keine weiteren Kom-
ponenten erforderlich. Damit ist es nicht notwendig,
wie im Stand der Technik, an beweglichen Teilen des
zu überwachenden Objekts aktive Bauteile anzubrin-

gen wie beispielsweise einen elektrischen Kontakt
samt Zuleitung.

[0016] Durch die Verwendung einer optischen Ab-
standsmessung kann die Abstandsmesseinheit wei-
terhin an einer quasi beliebigen Stelle positioniert
werden, da insbesondere bei der Verwendung von
Laserlicht zur Abstandsmessung die tatsächliche
Entfernung zwischen der Sicherheitsvorrichtung und
dem überwachten Objekt beziehungsweise der Re-
ferenzposition (wenn die optische Abstandsmessein-
heit an dem überwachten Objekt positioniert ist) un-
erheblich ist. Mit anderen Worten kann der Abstand
zwischen der optischen Abstandsmesseinheit und
dem zu überwachenden Objekt sehr groß sein, so
dass eine beliebige Positionierung durchgeführt wer-
den kann – natürlich unter der Voraussetzung, dass
eine Sichtverbindung zwischen der optischen Ab-
standsmesseinheit und dem zu überwachenden Ob-
jekt besteht. Eine solche Sichtverbindung kann aber
auch über Spiegel hergestellt werden und der Mess-
strahl entsprechend umgelenkt werden.

[0017] Vorteilhafterweise ist die optische Abstands-
messeinheit zur Durchführung einer Lasertriangulati-
on und/oder Laserinterferenzmessung und/oder La-
serlaufzeitmessung zur Abstandsmessung zwischen
dem überwachten Objekt und der Referenzposition
eingerichtet. Hierdurch kann die Durchführung der
optischen Abstandsmessung mit Hilfe von bekannten
und gut implementierbaren Methoden erfolgen, die
eine robuste und zuverlässige Abstandsmessung er-
möglichen.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine Kommunikationseinheit vorgese-
hen, die dazu eingerichtet ist, zur Auslösung ei-
nes Alarms der Alarmierungseinheit mit einem beab-
standet dazu angeordneten Endgerät, bevorzugt ei-
nem mobilen Handgerät, zu kommunizieren, wobei
die Kommunikationseinheit bevorzugt drahtlos kom-
muniziert, und die Kommunikationseinheit bevorzugt
weiterhin dazu eingerichtet ist, die Sicherheitsvorrich-
tung in Antwort auf den Empfang eines entsprechen-
den Signals von dem Endgerät scharf zu stellen und/
oder unscharf zu stellen.

[0019] Hierdurch wird erreicht, dass die Sicherheits-
vorrichtung beispielsweise mit einem speziell für die
Sicherheitsvorrichtung konstruierten Endgerät kom-
muniziert und auf diese Weise eine Alarmierung so-
wie ein Scharfstellen und Unscharfstellen der Sicher-
heitsvorrichtung erreicht werden kann. Bevorzugt
kann die Kommunikation auch mit einem mobilen
Handgerät wie beispielsweise Mobiltelefon, Smart-
phone, Tablet und/oder einen tragbaren Computer
vorgesehen sein. Die Kommunikationseinheit kann
weiterhin bevorzugt mit Telemetriegeräten, wie sie
bei LKW eingesetzt werden, kommunizieren. Durch
die drahtlose Kommunikation ist es möglich, dass ei-
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ne Benachrichtigung über einen Alarm dem Nutzer,
beispielsweise dem LKW-Fahrer, einer Einsatzzen-
trale, einer Sicherheitszentrale oder eine Polizeistati-
on mitgeteilt wird.

[0020] Die Kommunikationseinheit kann dabei be-
vorzugt über übliche drahtlose Kommunikationsstan-
dards kommunizieren, beispielsweise über WLAN,
GSM, LTE oder auch über einen propritären Funk-
standard.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Überwachungseinheit dazu eingerich-
tet ist, einen Toleranzbereich des Abstands der opti-
schen Abstandsmesseinheit einzustellen, wobei die
Alarmierungseinheit dazu eingerichtet ist, bei Über-
schreiten des Toleranzbereichs einen Alarm auszulö-
sen. Hierdurch kann erreicht werden, dass die Sicher-
heitsvorrichtung an unterschiedliche Anwendungsge-
biete angepasst werden kann. Beispielsweise ist bei
der Überwachung einer Ladetür eines LKW während
der Fahrt zu beobachten, dass der Aufbau des LKW
durch die Fahrdynamik stark arbeiten kann, so dass
sich der Abstand zwischen der überwachten Lade-
tür und der Abstandsmesseinheit ändern kann, ohne
dass eine tatsächliche Öffnung der Ladetür vorliegt.
Durch das Bereitstellen eines entsprechend gewähl-
ten Toleranzbereichs kann entsprechend eine Über-
wachung der Ladetür auch während der Fahrt erfol-
gen, ohne dass Fehlalarme ausgelöst werden.

[0022] Der Toleranzbereich kann bevorzugt nach
dem jeweiligen Einsatzgebiet bestimmt werden. In
der Sicherheitsvorrichtung unterschiedliche Tole-
ranzbereiche definiert sein, die beispielsweise für die
Überwachung von LKW mit Kofferaufbau, Kühlkoffer-
aufbau, Planenaufbau, geschlossenem Aufbau oder
Transportcontainern ausgelegt sind. Der Nutzer kann
das jeweilige Einsatzgebiet wählen oder dieses wird
automatisch an die Sicherheitsvorrichtung übermit-
telt.

[0023] Bevorzugt ist eine Bewegungserkennungs-
vorrichtung zur Erkennung des Vorliegens einer Be-
wegung der Sicherheitsvorrichtung vorgesehen und
die Überwachungseinheit ist dazu eingerichtet, den
Toleranzbereich abhängig von dem Bewegungszu-
stand automatisch zu wählen oder festzulegen. Hier-
durch wird erreicht, dass die Sicherheitsvorrichtung
neben der Überwachung stationärer Objekte auch
für die Überwachung von Objekten während ih-
res Transports, wie beispielsweise Ladetüren bezie-
hungsweise Ladeklappen von LKWs, Zügen und/
oder Flugzeugen, oder auch Geldschränken, Ju-
welenkoffern, Geldkoffern und dergleichen verwen-
det werden kann. Der Bewegungszustand kann bei-
spielsweise über ein in der Sicherheitsvorrichtung
vorgesehenes GPS oder anderes Positionsbestim-
mungssystem und/oder durch eine Anbindung an den
Tacho oder Geschwindigkeitsgeber des Fahrzeugs

und/oder durch einen Beschleunigungssensor be-
stimmt werden.

[0024] Eine automatische Anpassung des Toleranz-
bereichs, der im Bewegungszustand des Stillstands
enger definiert werden kann als im Bewegungszu-
stand der Fahrt, in dem er vorteilhafterweise einen
größeren Wertebereich umfasst, ermöglicht entspre-
chend eine Überwachung des überwachten Objekts
mit hoher Genauigkeit bei gleichzeitigem Vermeiden
von Fehlalarmen.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltungsform
ist eine ein Protokollierungseinheit vorgesehen, die
dazu eingerichtet ist, Alarmzustände der Alarmie-
rungseinheit zu protokollieren, wobei bevorzugt auch
ein Zeitpunkt und/oder eine räumliche Position des
überwachten Objekts und/oder der Sicherheitsvor-
richtung beim Auftreten eines Alarmzustands proto-
kolliert wird. Hierdurch wird es möglich, dass mit Hil-
fe der Protokollierungseinheit die Alarmzustände be-
ziehungsweise die Vorgänge der Sicherheitsvorrich-
tung, wie beispielsweise Aktivierung, Deaktivierung,
Nichtbewegung und/oder Bewegung genau nachvoll-
ziehbar sind.

[0026] Eine weitere Ausgestaltungsform sieht vor,
dass zumindest die Überwachungseinheit mit der op-
tischen Abstandsmesseinheit und die Alarmierungs-
einheit in einem abgeschlossenen Überwachungs-
modul aufgenommen sind, welches mechanisch lös-
bar in einer Halteeinheit an der Referenzpositi-
on aufgenommen ist. Durch den modularen Auf-
bau kann die Sicherheitsvorrichtung beziehungswei-
se das Überwachungsmodul einfach auf unterschied-
liche zu überwachende Objekten angewendet wer-
den. Beispielsweise kann dasselbe Überwachungs-
modul nacheinander in unterschiedliche LKW einge-
baut werden, immer dann, wenn der jeweilige LKW
beispielsweise eine grenzüberschreitende Route ge-
plant hat. Damit muss nicht jeder LKW mit einer Si-
cherheitsvorrichtung ausgestattet werden, sondern
der jeweilige Fuhrunternehmer kann mit einer gerin-
geren Anzahl beziehungsweise Überwachungsmo-
dulen die Überwachung der ganzen Flotte in den ge-
wünschten Fällen sicherstellen.

[0027] Vorteilhafterweise kontaktiert die Halteeinheit
das Überwachungsmodul elektrisch, wenn das Über-
wachungsmodul mechanisch in der Halteeinheit auf-
genommen ist, bevorzugt zur elektrischen Kontak-
tierung einer Stromversorgung und/oder einer Kom-
munikationsverbindung und/oder einer Alarmleitung.
Hierdurch ist es möglich, dass eine kontinuierliche
Stromversorgung der Sicherheitsvorrichtung auch für
den Fall gewährleistet wird, dass die interne Strom-
versorgung der Sicherheitsvorrichtung einen Fehler
aufweist. Ebenso ist es durch diese Ausführungsform
möglich, dass dem Nutzer eine korrekte Aufnahme
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des Überwachungsmoduls in die Halteeinheit ange-
zeigt wird.

[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung umfasst das Überwachungsmodul eine aut-
arke Stromversorgung, bevorzugt mindestens einen
Energiespeicher und/oder einen Verbund aus min-
destens einem Energieerzeuger und mindestens ei-
nem Energiespeicher. Hierdurch wird sichergestellt,
dass die Sicherheitsvorrichtung auch im Falle einer
Unterbrechung einer externen Stromversorgung voll
funktionsfähig ist. Weiterhin kann die Sicherheitsvor-
richtung durch die beschriebene vorteilhafte Ausge-
staltungsform leichter mobil eingesetzt werden. Dies
ist darin begründet, dass die Notwendigkeit eines An-
schlusses an eine externe Stromversorgung, wie bei-
spielsweise einem Bordnetz, entfällt und sich die Si-
cherheitsvorrichtung so beispielsweise zum Nachrüs-
ten in bereits bestehende LKW-, Zug- beziehungs-
weise Flugzeugcontainer eignet.

[0029] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin
durch ein Sicherheitssystem mit den Merkmalen des
Anspruchs 10 gelöst.

[0030] Entsprechend wird ein Sicherheitssystem
zum Überwachen eines zu überwachenden Objekts
vorgeschlagen, welches eine der oben beschriebe-
nen Sicherheitsvorrichtungen umfasst, sowie ein mo-
biles Endgerät zur Kommunikation mit der Sicher-
heitsvorrichtung aufweist.

[0031] Durch das mobile Endgerät ist es dem Nut-
zer möglich, unabhängig von seinem Aufenthaltsort
mit der Sicherheitsvorrichtung zu interagieren und
eventuell auftretende Alarme zu bearbeiten. Weiter-
hin kann die Sicherheitsvorrichtung über das mobi-
le Endgerät, bevorzugt drahtlos, aktiviert beziehungs-
weise deaktiviert werden. „Aktivieren“ beziehungs-
weise das Gegenteil „Deaktivieren“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass sich das Sicherheitssys-
tem im eingeschalteten Zustand befindet und der
Überwachungsmodus aktiviert („scharf geschaltet“),
beziehungsweise deaktiviert („nicht scharf geschal-
tet“) wird.

[0032] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

[0033] Entsprechend wird ein Verfahren zum Über-
wachen eines zu überwachenden Objekts mittels
einer Sicherheitsvorrichtung vorgeschlagen. Erfin-
dungsgemäß wird der Abstand zwischen dem über-
wachten Objekt und einer Referenzposition mittels ei-
nes optischen Abstandsmessverfahrens gemessen,
eine nichtautorisierte Bewegung aus einer Detektion
einer Abstandsänderung ermittelt, und bei Ermittlung

einer nichtautorisierten Bewegung ein Alarm ausge-
löst.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0034] Bevorzugte weitere Ausführungsformen und
Aspekte der vorliegenden Erfindung werden durch
die nachfolgende Beschreibung der Figuren näher er-
läutert. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine schematische Skizze einer Aus-
führungsform der Sicherheitsvorrichtung;

[0036] Fig. 2 eine schematische Skizze einer Aus-
führungsform der Sicherheitsvorrichtung zur Überwa-
chung einer Ladetür und eines Ladegutes;

[0037] Fig. 3 eine schematische Skizze einer Aus-
führungsform der Sicherheitsvorrichtung zur Überwa-
chung eines Gegenstandes;

[0038] Fig. 4 eine schematische Skizze eines Über-
wachungsmoduls der Sicherheitsvorrichtung in einer
möglichen Halteeinheit.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0039] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Da-
bei werden gleiche, ähnliche oder gleichwirkende
Elemente mit identischen Bezugszeichen bezeichnet
und auf eine wiederholte Beschreibung dieser Ele-
mente wird teilweise verzichtet, um Redundanzen in
der Beschreibung zu vermeiden.

[0040] Fig. 1 zeigt eine schematische Skizze ei-
ner Ausführungsform der Sicherheitsvorrichtung 1. In
der gezeigten Ausführungsform umfasst die Sicher-
heitsvorrichtung 1 eine Überwachungseinheit 2, ei-
ne optische Abstandsmesseinheit 3, eine Alarmie-
rungseinheit 4, eine Kommunikationseinheit 5 und ei-
ne Protokollierungseinheit 6. Die Überwachungsein-
heit 2 dient der Überwachung der Bewegung eines
zu überwachenden Objekts 9. Die Alarmierungsein-
heit 4 dient dem Ausgeben eines Alarms für den Fall,
dass eine nichtautorisierte Bewegung des überwach-
ten Objekts 9 erfolgt.

[0041] Zur Überwachung des überwachten Objekts
9 umfasst die Überwachungseinheit 2 eine optische
Abstandsmesseinheit 3. Die Sicherheitsvorrichtung 1
ist an einer Referenzposition R angebracht. Die Si-
cherheitsvorrichtung 1 ist im Abstand A zum über-
wachenden Objekt 9 angebracht. Die optische Ab-
standsmesseinheit 3 in der in der Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform geschieht mittels Lasertriangulati-
on. In einer nicht gezeigten Ausführungsform kann
die optische Abstandsmesseinheit 3 die Abstands-
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messung mittels Laserinterferenz und/oder Laser-
laufzeitmessung bewerkstelligen.

[0042] Der Nutzer kann den Toleranzbereich S der
Sicherheitsvorrichtung 1 beziehungsweise der op-
tischen Abstandsmesseinheit 3 dem gewünschtem
Anwendungsgebiet anpassen. In der in der Fig. 1
gezeigten Ausführungsform dient die Sicherheitsvor-
richtung 1 der Überwachung des Abstands zwischen
dem Objekt 9 und der Sicherheitsvorrichtung 1, die
an der Referenzposition R angebracht ist.

[0043] Der Nutzer definiert folglich einen Toleranz-
bereich S des Abstands durch einen Minimalabstand
A – S beziehungsweise einen Maximalabstand A +
S. Stellt die Überwachungseinheit 2 fest, dass der
mittels der optischen Abstandsmesseinheit 3 gemes-
sene Abstand A diesen Minimalabstand oder Maxi-
malabstand Über- beziehungsweise Unterschreitet,
so signalisiert sie dies an die Alarmierungseinheit
4, die in Antwort auf den Empfang des Signals von
der Überwachungseinheit 2 einen Alarm ausgibt, der
beispielsweise akustisch und/oder optisch erfolgen
kann.

[0044] Nicht gezeigt in Fig. 1 ist die Alarmierung
des Nutzers über ein mobiles Endgerät, das der Nut-
zer bei sich tragen kann. Diese Benachrichtigung
wird unter Zuhilfenahme der Kommunikationseinheit
5 realisiert. In der in der gezeigten Ausführungsform
kann das mobile Endgerät ein Smartphone und/oder
Tablet sein.

[0045] Um dem Nutzer eine komplikationsfreie Mon-
tage der Sicherheitsvorrichtung 1 zu ermöglichen,
wird die Sicherheitsvorrichtung 1 mittels eines mobi-
len Endgeräts, das wie oben bereits beschrieben, ein
Smartphone und/oder Tablet darstellt, aktiviert bezie-
hungsweise deaktiviert, was in Fig. 1 nicht gezeigt
ist. Der Nutzer kann auch die Funktionsfähigkeit der
Sicherheitsvorrichtung 1 unter Benutzung des mo-
bilen Endgerätes testen. Zu diesem Zweck befindet
sich auf dem mobilen Endgerät eine Applikation, die
den Status der Sicherheitsvorrichtung 1 anzeigt und
bevorzugt nach Eingabe eines systemspezifischen
Passwortes einen Test der Sicherheitsvorrichtung 1
ermöglicht.

[0046] In einer alternativen Ausführungsform ist es
möglich, dass das mobile Endgerät ein speziell für die
Sicherheitsvorrichtung 1 ausgelegtes mobiles End-
gerät ist in Form einer Fernbedienung mit Hardware
beziehungsweise Software-Knöpfen zur Aktivierung,
Deaktivierung und/oder Überprüfung der Funktiona-
lität. Mit Hilfe dieses mobilen Endgeräts beziehungs-
weise dieser Applikation ist es dem Nutzer möglich,
auch aus der Ferne die Sicherheitsvorrichtung 1 zu
aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren und/oder
den Status der Sicherheitsvorrichtung 1 abzurufen.

[0047] In Fig. 1 ist eine Protokollierungseinheit 6 ge-
zeigt. Die Sicherheitsvorrichtung 1 schreibt mittels ei-
ner Logikschaltung in diese Protokollierungseinheit
6. Die Protokollierungseinheit 6 beinhaltet einen in-
ternen oder externen Speicher und kann mittels ei-
nes Computers ausgelesen werden. So kann die Ak-
tivität der Sicherheitsvorrichtung 1 beziehungsweise
das Aktivieren und/oder Deaktivieren und/oder Tes-
ten der Sicherheitsvorrichtung 1 durch die Protokol-
lierungseinheit 6 erfasst werden und, falls der Nut-
zer dies wünscht, ausgelesen und diesem gezeigt
werden. Ebenso ist es mit Hilfe einer Protokollie-
rungseinheit 6 möglich, dass in Verbindung mit ge-
eigneten Ortsbestimmungseinheiten eine Standorts-
aufzeichnung der Sicherheitsvorrichtung 1 stattfindet.
Dies ist jedoch nicht in Fig. 1 gezeigt.

[0048] Die Energieversorgung der Sicherheitsvor-
richtung 1 ist in der in der Fig. 1 gezeigten Ausfüh-
rungsform durch einen Anschluss der Sicherheitsvor-
richtung 1 an das Stromnetz beziehungsweise ein
Bordnetz bewerkstelligt. Nicht in Fig. 1 gezeigt ist
die Möglichkeit einer autarken Stromversorgung, bei-
spielsweise durch eine oder mehrere Energiespei-
cher und/oder einen Verbund aus Energieerzeuger
und Energiespeicher. Dieser Verbund aus Energieer-
zeuger und Energiespeicher kann beispielsweise ei-
ne dem Stand der Technik entsprechende Verschal-
tung aus Solarzellen, verbunden mit mindestens ei-
ner Batterie, sein. Ebenso nicht in Fig. 1 gezeigt sind
LEDs, mit deren Hilfe es möglich ist, den aktuellen
Status der Sicherheitsvorrichtung auch ohne Zuhilfe-
nahme eines mobilen Endgeräts abzulesen.

[0049] Fig. 2 zeigt eine mögliche Anwendung der Si-
cherheitsvorrichtung 1 in einem Container 10. Die-
ser Container 10 kann entweder ein Lkw-Container,
ein Schiffs-Container und/oder ein Flugzeug-Contai-
ner sein.

[0050] In Fig. 2 sind exemplarisch mehrere Sicher-
heitsvorrichtungen 1 an unterschiedlichen Stellen in-
nerhalb des Containers 10 montiert. In einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform ist im Container 10 nur
eine Sicherheitsvorrichtung 1 vorgesehen. Die siche-
re Montage einer Sicherheitsvorrichtung 1 kann un-
ter Zuhilfenahme einer Halteeinheit geschehen, die
in Fig. 2 nicht gezeigt ist. Wie aus der Fig. 2 zu er-
kennen ist, ist eine der Sicherheitsvorrichtungen 1 auf
dem Ladegut 12 platziert. Eine weitere Sicherheits-
vorrichtung 1 ist an der Decke des Containers mon-
tiert. Eine dritte Sicherheitsvorrichtung 1 ist in der Nä-
he der Ladetür 11 montiert.

[0051] Zur direkten Überwachung eines Ladegutes
12 ist auch eine Sicherheitsvorrichtung 1 oberhalb ei-
nes zu überwachenden Ladegutes 12 montiert. Mit
Hilfe der direkt über einem Ladegut 12 montierten Si-
cherheitsvorrichtung 1 ist es möglich, dass ein einzi-
ges Ladegut 12, das von besonderem Interesse für
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den Nutzer ist, überwacht wird und abhängig von
der in der Sicherheitsvorrichtung 1 eingestellten To-
leranz, eine sensible Alarmierung des Nutzers unter
Benutzung eines mobilen Endgerätes (nicht gezeigt)
durchgeführt werden kann für den Fall, dass sich das
besonders zu überwachende Ladegut 12 außerhalb
des definierten Abstands inklusive Toleranzbereich A
+ S beziehungsweise A – S bewegt. Aufgrund der un-
terschiedlichen Lokalitäten der Sicherheitsvorrichtun-
gen 1 ergeben sich unterschiedliche optische Mess-
wege. Diese optischen Messwege sind in der Fig. 2
als gestrichelte Linien angedeutet. Optional umfasst
die Sicherheitsvorrichtung 1 Reflektoren 13, die den
Lichtstrahl, der von der Sicherheitsvorrichtung 1 un-
ter Verwendung der optischen Abstandsmesseinheit
3 ausgesendet wird, in Richtung der Sicherheitsvor-
richtung 1 reflektieren. Dem Fachmann ist bekannt,
dass im Zuge einer weiteren, nicht gezeigten Aus-
führungsform als Reflektoren 13 spiegelnde Ober-
flächen, metallene Oberflächen und/oder allgemein
Oberflächen, die eine Reflektion eines Lichtstrahls
ermöglichen, verwendet werden können. Allgemein
werden für die optische Abstandsmessung aber kei-
ne besonderen Eigenschaften der Oberflächen gefor-
dert.

[0052] Mit Hilfe der optischen Abstandsmesseinheit,
die in der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ein La-
sertriangulationsverfahren durchführt, kann der Ab-
stand zwischen der Sicherheitsvorrichtung 1, die auf
dem Ladegut 12 montiert ist, und der Ladetür 11 ge-
messen werden. Ebenso ist es möglich, dass mit Hilfe
der Lasertriangulation der Abstand zwischen der an
der Decke montierten Sicherheitsvorrichtung 1 und
dem besonders zu überwachenden Ladegut 12 über-
wacht wird. Die Ladetür 11 kann auf die gleiche Wei-
se auch mittels der an der Decke des Containers 10
installierten Sicherheitsvorrichtung 1 überwacht wer-
den.

[0053] In der gezeigten Ausführungsform wird nach
der Installation der Sicherheitsvorrichtung 1 eine Ka-
librierungsmessung vorgenommen. Hierzu wird die
Ladeklappe beziehungsweise Ladetür 11 geschlos-
sen.

[0054] Der Nutzer kann sich entweder innerhalb des
Containers 10 befinden und durch manuelles Betä-
tigen der Sicherheitsvorrichtung 1 die Kalibrierungs-
messung starten, oder er befindet sich außerhalb des
Containers 10 und startet die Kalibrierungsmessung
unter Verwendung eines mobilen Endgerätes oder ei-
nes fest in den LKW eingebauten Gerätes. In beiden
Fällen muss die Ladetür 11 geschlossen sein, um die
optische Abstandsmessung unter Benutzung der op-
tischen Abstandsmesseinheit 3 zu ermöglichen.

[0055] Durch Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung
1 wird eine optische Abstandsmesseinheit 3 vor-
genommen und dieser Wert wird als Referenzab-

stand verwendet. Nachdem die Sicherheitsvorrich-
tung 1 diesen Referenzabstand gespeichert hat kann
der Nutzer die Sicherheitsvorrichtung 1 auf Stand-
by schalten beziehungsweise die Alarmierung deak-
tivieren, um sich aus dem Container 10 zu begeben.
Ebenso ist es gemäß einer weiteren Ausführungs-
form möglich, dass der Nutzer die Sicherheitsvor-
richtung 1 aktiviert und die Alarmierungsfunktion ein-
schaltet, diese jedoch erst mit einer gewissen zeitli-
chen Verzögerung aktiviert wird. Dies gewährt dem
Nutzer ausreichend Zeit, um sich außerhalb des Con-
tainers 10 zu begeben und die Ladetür 11 zu schlie-
ßen. Ebenso ist es gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform möglich, dass der Nutzer die Sicherheits-
vorrichtung 1 durch Verwendung eines mobilen End-
gerätes von außerhalb des Containers 10 aktiviert.

[0056] Der gewünschte Toleranzbereich S der opti-
schen Abstandsmesseinheit 3 kann durch den Nutzer
entweder direkt an der Sicherheitsvorrichtung 1 ein-
gestellt werden, oder gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform, durch ein mobiles Endgerät beziehungs-
weise Computer eingestellt werden. Die Wahl des To-
leranzbereiches S der optischen Abstandsmessein-
heit 3 ist sowohl abhängig vom Montageort der Si-
cherheitsvorrichtung 1, als auch von dem gewünsch-
ten Anwendungsgebiet.

[0057] In der Fig. 2 ist die Ladetür 11 geschlossen
und es wird auch bei aktivierter Sicherheitsvorrich-
tung 1 kein Alarm ausgelöst. In einer nicht gezeig-
ten Ausführungsform wird die Ladetür 11 bei akti-
vierter Sicherheitsvorrichtung 1 vollständig geöffnet.
Die drei Sicherheitsvorrichtungen 1, die als zu über-
wachendes Objekt die Ladetür 11 haben, detektie-
ren eine Veränderung des Abstands. In der Über-
wachungseinheit 2 der jeweiligen Sicherheitsvorrich-
tung 1 wird nun ermittelt, ob die Veränderung des Ab-
stands innerhalb oder außerhalb des Toleranzberei-
ches S liegt. Liegt sie außerhalb, so wird eine Alar-
mierung ausgelöst.

[0058] Der in der Überwachungseinheit 2 eingestell-
te beziehungsweise von dieser automatisch gewählte
Toleranzbereich kann im Falle eines Stillstands des
Containers 10 kleiner sein als im Falle einer Bewe-
gung des Containers 10. Diese automatische Einstel-
lung durch eine entsprechende Signalisierung durch
eine Bewegungserkennungsvorrichtung erfolgen.

[0059] Eine Alarmierung kann in der in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsform sowohl ein optischer Alarm un-
ter Verwendung der Vielzahl von an der Sicherheits-
vorrichtung angebrachter LEDs als auch ein akus-
tischer Alarm bevorzugt durch eine in der Sicher-
heitsvorrichtung 1 montierten Lautsprechervorrich-
tung (nicht gezeigt) durchgeführt werden. Bevorzugt
ist auch außerhalb des Containers 10 eine Alarmie-
rungseinheit mit einem optischen und akustischen Si-
gnal vorgesehen. In der in Fig. 2 gezeigten Ausfüh-
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rungsform wird des Weiteren zeitgleich zum akusti-
schen beziehungsweise optischen Alarm ein Alarm
auf einem mobilen Endgerät ausgelöst, welches auf
sich durch akustischen Alarm und Aufblinken be-
merkbar macht. Ebenso ist es möglich, dass ein zu-
sätzlicher Alarm per Funk oder Kabel übertragen wird
und/oder optional kann ein vorhandenes Telemetrie-
system alarmiert wird.

[0060] Der Nutzer kann den Alarm entweder un-
ter Verwendung des mobilen Endgerätes oder durch
Deaktivierung direkt an der Sicherheitsvorrichtung 1
deaktivieren. Ebenso ist es gemäß einer nicht ge-
zeigten Ausführungsform möglich, dass die Deakti-
vierung eines Alarmes beziehungsweise der Sicher-
heitsvorrichtung 1 durch einen Schlüssel durchge-
führt werden kann, der sowohl mechanisch oder elek-
trisch ist. Für den Fall eines elektronischen Schlüs-
selsystems (z.B. Touchkey) muss der genannte elek-
trische Schlüssel an die Sicherheitsvorrichtung 1 an-
genähert werden, um den Alarm beziehungsweise
die Sicherheitsvorrichtung 1 zu deaktivieren. In einer
weiteren, nicht gezeigten Ausführungsform ist durch
die Verwendung eines elektronischen Schlüsselsys-
tems eine Zuteilung verschiedener Benutzergruppen-
rechte möglich. So können unterschiedliche Nutzer
unterschiedlichen Benutzergruppen zugeteilt werden
und folglich über unterschiedliche Zugriffsrechte ver-
fügen. In Analogie zur Alarmierung im Falle einer Öff-
nung der Ladetür ist es möglich, dass die Sicherheits-
vorrichtung 1, die ein besonders zu überwachendes
Ladegut 12 überwacht, unter Verwendung der Alami-
erungseinheit 4 einen Alarm ausgibt in dem Fall, in
dem die Bewegung des besonders zu überwachen-
den Ladeguts 12 außerhalb des eingestellten Tole-
ranzbereichs S erfolgt.

[0061] Die Fig. 3 zeigt einen weiteren möglichen
Anwendungsbereich der Sicherheitsvorrichtung 1. In
der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform ist die Si-
cherheitsvorrichtung 1 getarnt als ein Alltagsgegen-
stand ausgeführt. Die Sicherheitsvorrichtung 1 kann
beispielsweise die Form eines tragbaren Computers,
Mobiltelefons, Smartphones, Tablets, Taschenrech-
ners, Steckdose und dergleichen annehmen. Hierbei
ist darauf zu achten, dass der jeweilige Alltagsgegen-
stand nicht zu auffällig ist und stilistisch in den Raum
30 passt.

[0062] Fig. 3 zeigt die unauffällige Überwachung ei-
nes Koffers 32 beziehungsweise eines Gemäldes 31.
Im Fall des Gemäldes 31 wird dieses an der ge-
wünschten Position (beispielsweise eine Wand eines
Museums) positioniert und die Sicherheitsvorrichtung
1, die die Form eines Alltagsgegenstands, beispiels-
weise die Form einer Steckdose, aufweist, wird in di-
rekter Sichtverbindung unter/über/neben/hinter dem
Gemälde 31 positioniert.

[0063] In der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform
wird die Sicherheitsvorrichtung 1 unterhalb des Ge-
mäldes 31 positioniert. Der Nutzer richtet die Sicher-
heitsvorrichtung 1 auf das Gemälde 31 aus. In der
in der Fig. 3 gezeigten Ausführungsform wird die Si-
cherheitsvorrichtung 1 direkt an der Sicherheitsvor-
richtung 1 aktiviert.

[0064] Gemäß einer weiteren nicht gezeigten Aus-
führungsform kann die Sicherheitsvorrichtung 1 un-
ter Verwendung eines mobilen Endgerätes aktiviert
werden. Nach erfolgreicher Aktivierung wird mittels
einer Konfigurationsmessung den Abstand zwischen
der Sicherheitsvorrichtung 1 und dem Gemälde 31
bestimmt. Die Konfigurationsmessung kann entwe-
der mittels eines mobilen Endgerätes oder direkt an
der Sicherheitsvorrichtung 1 initialisiert werden. Der
durch die Konfigurationsmessung gemessene Ab-
stand wird durch die Sicherheitsvorrichtung aufge-
zeichnet und als Referenzabstand verwendet. Der
Nutzer kann im Folgenden den gewünschten Tole-
ranzbereich S auswählen, der in der in der Fig. 3 ge-
zeigten Ausführungsform zu Null gesetzt wird. Ein To-
leranzbereich S mit dem Wert null hat sowohl Vortei-
le, als auch Nachteile. Ein Vorteil ist beispielsweise,
dass mit Hilfe einer Sicherheitsvorrichtung 1, deren
Toleranzbereich S den Wert null hat, Bodenschwin-
gungen, wie sie beispielsweise bei Betreten eines
Raumes durch eine Person entstehen, erfasst wer-
den können. Dies ist jedoch neben dem Wert des
Toleranzbereichs S von dem Auflösungsvermögen
der optischen Abstandsmesseinheit 3 abhängig. Ein
Nachteil einer Sicherheitsvorrichtung 1 mit einem To-
leranzbereich S mit dem Wert null ist, dass bereits
kleinste Erschütterungen, eine entsprechende Auflö-
sung der optischen Abstandsmesseinheit 3 voraus-
gesetzt, reichen können, um einen Alarm auszulö-
sen. Diese kleinsten Erschütterungen können bei-
spielsweise ein an einem Raum vorbeigeschobe-
ner Reinigungswagen des Reinigungspersonals ei-
nes Hotels sein oder auch Erschütterungen, die bei-
spielsweise durch U-Bahnen hervorgerufen werden.

[0065] Für den Fall, dass der Toleranzbereich S auf
die Umgebung abgestimmt ist bedeutet dies, dass,
sobald das Gemälde 32 beziehungsweise der Kof-
fer 31 bewegt wird, ein Alarm, wie er im Vorigen
bereits mehrfach beschrieben wurde, ausgegeben
wird. Die Ausgabe des Alarmes beinhaltet in der in
der Fig. 3 gezeigten Ausführungsform eine Alarmie-
rung des Nutzers durch mindestens eine Benachrich-
tigung, die auf sein mobilen Endgerät gesendet wird.
Die Deaktivierung des Alarms kann entweder, wie im
vorigem beschrieben, direkt an der Sicherheitsvor-
richtung 1 geschehen, oder mittels mobilen Endgerät
ausgeführt werden.

[0066] Fig. 4 zeigt eine weitere mögliche Ausfüh-
rungsform, in der die Sicherheitsvorrichtung 1 ein
Überwachungsmodul 7 aufweist und das Überwa-
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chungsmodul 7 in einer Halteeinheit 8 angebracht
wird. Die Sicherheitsvorrichtung 1 ist vom Grund-
aufbau identisch zu der in der Fig. 1 beschriebe-
nen Ausführungsform, weshalb auf eine genaue Be-
schreibung der Überwachungseinheit 2, optischen
Abstandsmesseinheit 3, Alamierungseinheit 4, Kom-
munikationseinheit 5 und Protokollierungseinheit 6
verzichtet wird.

[0067] Die Montage ist in der Fig. 4 gezeigten Aus-
führungsform mit Hilfe von mechanisch lösbaren Hal-
teeinheiten realisiert, welche in der gezeigten Ausfüh-
rungsform Klettverschlüsse sind. In einer alternativen
Ausführungsform, die nicht gezeigt ist, ist es selbst-
verständlich möglich, dass als Halteeinheit jede dem
Fachmann bekannte Halteeinheit 8 verwendet wird,
wie beispielsweise Schrauben oder Formschlussele-
mente.

[0068] Eine elektrische Kontaktierung des Überwa-
chungsmoduls 7 ist in der Fig. 4 mit dem Bezugs-
zeichen 42 gezeigt. Diese elektrische Kontaktierung
kann sowohl der Stromversorgung der Sicherungs-
vorrichtung 1, als auch der kabelgebundenen Daten-
übertragung dienen.

[0069] In der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform
dient die elektrische Kontaktierung 42 der Stromver-
sorgung der Sicherungsvorrichtung 1. Die Abstands-
messung und Ausgabe eines Alarmes findet in be-
reits beschriebener Weise statt. In der in Fig. 4 ge-
zeigten Ausführungsform kann das Überwachungs-
modul 7 unter Benutzung der Kommunikationseinheit
5 mit einem mobilem Endgerät 43 kommunizieren.
Das mobile Endgerät 43 in der Fig. 4 gezeigten Aus-
führungsform ist ein speziell für die Sicherheitsvor-
richtung 1 konstruiertes Handgerät, mit dessen Hilfe
der Fachmann die Funktionalitäten der Sicherheits-
vorrichtung 1, die in dem Überwachungsmodul 7 inte-
griert ist, unabhängig von seinem Standort bedienen
kann, solange eine Funkverbindung zwischen dem
mobilen Endgerät 43 und der Sicherheitsvorrichtung
1 beziehungsweise dem Überwachungsmodul 7 be-
steht.

[0070] Soweit anwendbar können alle einzelnen
Merkmale, die in den einzelnen Anführungsbeispie-
len dargestellt sind, miteinander kombiniert und/oder
ausgetauscht werden, ohne den Bereich der Erfin-
dung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitsvorrichtung
2 Überwachungseinheit
3 optische Abstandsmesseinheit
4 Alarmierungseinheit
5 Kommunikationseinheit
6 Protokollierungseinheit
7 Überwachungsmodul

8 Halteeinheit
9 Objekt
10 Container
11 Ladetür
12 Ladegut
13 Reflektor
30 Raum
31 Gemälde
32 Koffer
41 mechanisch lösbare Aufnahme
42 elektrische Kontaktierung
43 mobiles Endgerät
A Abstand zwischen Objekt und Sicherheits-

vorrichtung
S Toleranzbereich
R Referenzposition
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Patentansprüche

1.   Sicherheitsvorrichtung (1) zur Überwachung ei-
nes zu überwachenden Objekts (9), umfassend ei-
ne Überwachungseinheit (2) zum Überwachen ei-
ner Bewegung des überwachten Objekts (9) sowie
eine Alarmierungseinheit (4) zum Auslösen eines
Alarms, wenn eine nichtautorisierte Bewegung des
überwachten Objekts (9) durch die Überwachungs-
einheit (2) detektiert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinheit (2) eine optische Ab-
standsmesseinheit (3) zum Messen des Abstands (A)
zwischen dem überwachten Objekt (9) und einer Re-
ferenzposition (R) umfasst und die Überwachungs-
einheit (2) dazu eingerichtet ist, eine nichtautorisierte
Bewegung aus einer Detektion einer Abstandsände-
rung zu ermitteln.

2.     Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Ab-
standsmesseinheit (3) zur Durchführung einer Laser-
triangulation und/oder Laserinterferenzmessung und/
oder Laserlaufzeitmessung zur Abstandsmessung
zwischen dem überwachten Objekt (9) und der Refe-
renzposition (R) eingerichtet ist.

3.   Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kom-
munikationseinheit (5) vorgesehen ist, die dazu ein-
gerichtet ist, zur Auslösung eines Alarms der Alarmie-
rungseinheit (4) mit einem beabstandet angeordne-
ten Endgerät, bevorzugt einem mobilen Handgerät,
zu kommunizieren, wobei die Kommunikationseinheit
(5) bevorzugt drahtlos kommuniziert, und die Kom-
munikationseinheit (5) bevorzugt weiterhin dazu ein-
gerichtet ist, die Sicherheitsvorrichtung (1) in Antwort
auf den Empfang eines entsprechenden Signals von
dem Endgerät scharf zu stellen und/oder unscharf zu
stellen.

4.     Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Überwachungseinheit (2) dazu einge-
richtet ist, einen Toleranzbereich (S) des Abstands
(A) der optischen Abstandsmesseinheit (3) einzustel-
len, wobei die Alarmierungseinheit (4) dazu einge-
richtet ist, bei Überschreiten des Toleranzbereichs
(S) einen Alarm auszulösen.

5.   Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewegungser-
kennungsvorrichtung zur Erkennung des Vorliegens
einer Bewegung der Sicherheitsvorrichtung (1) vor-
gesehen ist und die Überwachungseinheit (2) dazu
eingerichtet ist, den Toleranzbereich (S) abhängig
von dem Bewegungszustand automatisch zu wählen
oder festzulegen.

6.     Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass ein Protokollierungseinheit (6) vorgesehen
ist, die dazu eingerichtet ist, Alarmzustände der Alar-
mierungseinheit (4) zu protokollieren, wobei bevor-
zugt auch ein Zeitpunkt und/oder eine räumliche Po-
sition des überwachten Objekts (9) und/oder der Si-
cherheitsvorrichtung (1) beim Auftreten eines Alarm-
zustands protokolliert wird.

7.     Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest die Überwachungseinheit (2)
mit der optischen Abstandsmesseinheit (3) und die
Alarmierungseinheit (4) in einem abgeschlossenen
Überwachungsmodul (7) aufgenommen sind, wel-
ches mechanisch lösbar in einer Halteeinheit (8) an
der Referenzposition (R) aufgenommen ist.

8.   Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinheit (8)
das Überwachungsmodul (7) elektrisch kontaktiert,
wenn das Überwachungsmodul (7) mechanisch in
der Halteeinheit (8) aufgenommen ist, bevorzugt zur
elektrischen Kontaktierung einer Stromversorgung
und/oder einer Kommunikationsverbindung und/oder
einer Alarmleitung.

9.   Sicherheitsvorrichtung (1) gemäß Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Überwa-
chungsmodul (7) eine autarke Stromversorgung um-
fasst, bevorzugt mindestens einen Energiespeicher
und/oder einen Verbund aus mindestens einem Ener-
gieerzeuger und mindestens einem Energiespeicher.

10.  Sicherheitssystem zum Überwachen eines zu
überwachenden Objekts (9), umfassend eine Sicher-
heitsvorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche und ein mobiles Endgerät (43) zur Kom-
munikation mit der Sicherheitsvorrichtung (1).

11.   Verfahren zum Überwachen eines zu überwa-
chenden Objekts (9) mittels einer Sicherheitsvorrich-
tung, bevorzugt einer Sicherheitsvorrichtung (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand (A) zwischen dem überwachten Objekt
(9) und einer Referenzposition (R) mittels eines opti-
schen Abstandsmessverfahrens gemessen wird,
eine nichtautorisierte Bewegung aus einer Detektion
einer Abstandsänderung ermittelt wird, und
bei Ermittlung einer nichtautorisierten Bewegung ein
Alarm ausgelöst wird.

12.   Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optische Abstandsmessung
durch Lasertriangulation und/oder Laserinterferenz-
messung und/oder Laserlaufzeitmessung durchge-
führt wird.

13.   Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Toleranzbereich
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(S) des Abstands (A) eingestellt wird und der Alarm
erst bei Überschreiten des Toleranzbereichs (S) aus-
gelöst wird.

14.   Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Bewegungszustand der Si-
cherheitsvorrichtung (1) ermittelt wird und der Tole-
ranzbereich (S) abhängig von dem Bewegungszu-
stand automatisch gewählt oder festgelegt wird.

15.   Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Alarm an ein beab-
standet angeordnetes Endgerät, bevorzugt ein mobi-
les Handgerät, kommuniziert wird, bevorzugt drahtlos
kommuniziert wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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